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Stadt Vetschau/Spreewald

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald beruft gemäß § 15 Bbg.
Kommunalwahlgesetz

Herrn Lutz Gubbatz zum Wahlleiter

und

Frau Yvonne Schwerdtner zur stellvertretenen Wahlleiterin.

Beschlussbegründung:
Gemäß § 15 Bbg. Kommunalwahlgesetz in Verbindung mit § 2 Bbg. Kommunalwahlverordnung
beruft die Stadtverordnetenversammlung spätestens 5 Monate vor dem Termin der nächsten
Kommunalwahl den Wahlleiter und seinen Stellvertreter für die nächste Wahlperiode.

Der bisherige Wahlleiter, Herr Lutz Gubbatz, erklärt sich bereit, das Ehrenamt weiter zu
übernehmen. Ebenso die bisherige Stellvertretene Wahlleiterin, Frau Yvonne Schwerdtner.

Der Wahlleiter beruft dann nach den Vorschlägen der Parteien, politischen Vereinigungen und
Wählergruppen die fünf Beisitzer des Wahlausschusses. Es liegen noch nicht ausreichend
Vorschläge vor.
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23.11.2023 Hauptausschuss
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Anw. Dafür Dag. Enth.

Betreff
Berufung des Wahlleiters und des Stellvertreters für die Stadt Vetschau/Spreewald gemäß §
15 Bbg.Kommunalwahlgesetz


